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§ 338 EO Anspruche auf Herausgabe
und Leistung von Sachen

EO - Exekutionsordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

1. (1)Bei Pfandung eines Anspruchs des Verpflichteten auf Herausgabe oder Leistung von beweglichen oder
unbeweglichen Sachen hat der Drittschuldner nach Falligkeit des Anspruches die Sache dem Verwalter
herauszugeben.

2. (2)8 307 gilt auch bei Anspriichen auf Herausgabe und Leistung beweglicher Sachen. Wenn sich die zu leistende
Sache zu gerichtlichem Erlag nicht eignet, hat das Gericht auf Antrag des Drittschuldners einen Verwahrer zu
bestellen, an den der Drittschuldner die Sache herauszugeben hat.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eo/paragraf/307
file:///

	§ 338 EO Ansprüche auf Herausgabe und Leistung von Sachen
	EO - Exekutionsordnung


